TIP DES MONATS 2/04

Wut auf Radargerät

Nachdem ein Autofahrer von einer festinstallierten Blitzanlage wegen Geschwindigkeitsüberschreitung erfasst worden war, zerstörte er jene Blitzanlage der Gemeinde. Die Gemeinde verlangte daraufhin von dem Autofahrer Schadensersatz.

Das Landgericht Konstanz grenzte die von der Gemeinde geltend gemachten weitreichenden und umfassenden Schadensersatzansprüche ein:

Der zu ersetzende Schaden erfasse lediglich die Beschädigung an der installierten Blitzanlage, nicht jedoch einen etwaigen entgangenen Gewinn als Ersatz für fehlende Einnahmen. Ein solcher Verdienstausfall könne nicht verlangt werden, da Radarkontrollen der Verkehrserziehung dienen und nicht dazu bestimmt seien, die kommunale Kasse zu füllen.

(Landgericht Konstanz, Aktenzeichen 2 O 245/96 W)

